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DER PRÄSIDENT

Referat Forschung und Lehre

Merkblatt zum Habilitationsverfahren

Die Voraussetzung zur Einreichung eines Habilitationsantrages sind der „Habilitationsordnung der MHH“ und den „Empfehlungen an die Vorbereitungsausschüsse zur Bewertung der Habilitationsunterlagen“ zu entnehmen.

Einzureichende Unterlagen:

1. Habilitationsantrag

Der Antrag soll das Lehrgebiet abgrenzen, für das sich der Bewerber/die Bewerberin zu habilitieren beabsichtigt.

2. Habilitationsarbeit (sechsfach, gebunden)

Die Habilitationsordnung der MHH sieht zwei Formen der Habilitationsarbeit vor:

a) die kumulative Habilitationsschrift

bestehend aus einer Zusammenfassung mehrerer wissenschaftlicher Arbeiten, die bereits veröffentlicht sein können. Diese Zusammenfassung soll in einem ausführlichen einleitenden und verbindenden Text Entwicklung und Gemeinsam-keiten der einzelnen Publikationen darlegen und die kumulative Habilitation sowie die Auswahl der Arbeiten begründen. Der Zusammenfassung ist ein Inhaltsverzeichnis voranzustellen, die einzelnen Arbeiten sollen durch nummerierte Trennblätter geordnet sein.

b) die originale Habilitationsschrift

3. Lebenslauf

mit einer Darstellung des persönlichen und beruflichen, insbesondere auch des wissenschaftlichen Werdeganges (sechsfach mit Unterschrift)
4. Zeugnisse/Urkunden (sechsfach, davon je ein beglaubigtes Exemplar)
· Staatsexamen/Abschlussexamen

· Approbationsurkunde

· Promotionsurkunde

· Facharztanerkennung (soweit die Venia Legendi für ein klinisches Fach beantragt wird – die Abweichung von dieser Regel ist ausführlich schriftlich zu begründen)
5. Dissertation (einfach)

6. Verzeichnis der wissenschaftlichen Veröffentlichungen (sechsfach)

unter Beifügung von Sonderdrucken (einschließlich Kopien von Arbeiten, die zum Druck angenommen sind). Die Beifügung nichtveröffentlichter Arbeiten ist freigestellt. Sämtliche eingereichten Unterlagen gehen in das Eigentum der Hochschule über. Das Verzeichnis sollte sich in der Zitierung am ’Index Medicus’ orientieren und folgende Gliederung haben:
a) Originalarbeiten
b) Buchbeiträge, Übersichten

c) Publizierte Abstrakta von Vorträgen und Postern

d) Vorträge und Poster ohne publizierte Abstrakta

e) Vorträge auf Fortbildungsveranstaltungen

7. Verzeichnis der Lehrveranstaltungen (sechsfach, mit Angabe des Umfangs der Beteiligung an Vorlesungen, Kursen und Seminaren

8. Versicherung darüber, dass die Habilitationsarbeit ohne andere als die darin angegebenen Hilfsmittel gefertigt wurde.
9. Versicherung über straf- und disziplinargerichtliche Verurteilungen und anhängige Straf- und Disziplinarverfahren.

10. Personalbogen mit Passbild

Vollzug der Habilitation

1. Nennung des Themas für die öffentliche Antrittsvorlesung

2. Antrittsvorlesung (auf Einladung des Präsidenten)

Im Rahmen der Antrittsvorlesung wird die Habilitationsurkunde über die Verleihung der Lehrbefugnis ausgehändigt.
	Sprechzeiten des Präsidialamtes

(Promotions- und Habilitationsbüro)

Montag-Donnerstag von 9.30 bis 11.30 und 14.00 bis 16.00 Uhr
Freitags geschlossen

Wenn Sie Ihr Habilitationsgesuch nicht während der Sprechzeiten abgeben können, bitte ich um Terminabsprache

unter Telefon 0511/532-6013
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